
Synopse
Öffentlich – rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung einer zentralen Vergabestel-
le
Anlage 1 
Aufgabenumfang der zentralen Vergabestelle 

ALT NEU Anmerkungen
Nach Zuarbeit vom Fachamt im 
Hinblick auf Bedarfsprüfung, Kos-
tenschätzung, Wirtschaftlichkeits-
betrachtung, Erstellung der Leis-
tungsbeschreibung folgen die Tä-
tigkeiten der zentralen Vergabe-
stelle

Kann entfallen. Alternativ 
kann in dieser Anlage die 
Aufgabenverteilung zwi-
schen Fachämtern und 
Vergabestelle dargestellt 
werden. 

Beratung der Fachämter zu Fragen 
des Vergabeverfahrens

Die Vergabestelle soll 
auch eine beratende 
Funktion übernehmen

Anlage des Vergabeprojekts Anlage des Vergabeprojekts 
Festlegung der Fristen, Abstim-
mung Zeitschiene 

Festlegung der Fristen, Abstim-
mung Zeitschiene 

Ausschreibungsunterlagen erstel-
len einschließlich Vertragsbedin-
gungen 

Zusammenstellung der Ausschrei-
bungsunterlagen (Erstellung von 
Leistungsverzeichnis/Leistungsbe-
schreibung, Preisblatt und Wer-
tungsmatrix durch die Fachämter) 

Es kann nicht Aufgabe der 
Vergabestelle sein, leis-
tungsrelevante Ausschrei-
bungsunterlagen zu erstel-
len. Diese müssen von 
den Fachämtern zugear-
beitet werden.  

Eignung der Bieter im Vorfeld prü-
fen (bei beschränkter Ausschrei-
bung bzw. Verhandlungsvergabe*) 

Dieser Punkt kann entfal-
len, denn es ist klarge-
stellt, dass die Prüfung der 
Eignung der Bieter Aufga-
be der Vergabestelle ist 
(siehe weiter unten – se-
parater Punkt zur Prüfung 
der Eignung eingefügt). 
Wann diese erfolgt, ergibt 
sich aus dem jeweiligen 
Vergabeverfahren und ist 
für die Darstellung der 
Aufgaben der Vergabe-
stelle irrelevant. 

*Anmerkung: Der bisher verwendete Begriff 
der freihändigen Vergabe ist aufgrund der 
aktuellen Rechtsgrundlagen durch den neu-
en Begriff der Verhandlungsvergabe ersetzt 
worden. Bei Unterzeichnung der Vereinba-
rung wird diese Anmerkung im Vertragstext 
herausgenommen. 

irrelevant

Veröffentlichung/Bekanntmachung 
der Vergabe 

Veröffentlichung/Bekanntmachung 
der Vergabe 

Kommunikation mit Bewerbern/Bie-
tern während der Ausschreibungs-
frist 

Kommunikation mit Bewerbern/Bie-
tern während des Vergabever-
fahrens (Beantwortung fachlicher 
Fragen erfolgt durch die Fachberei-
che auf Anforderung durch die Ver-
gabestelle)

Kommunikation erfolgt 
nicht nur während der 
Ausschreibungsfrist, son-
dern auch nach der Sub-
mission; fachliche Fragen 
können durch die Verga-
bestelle nicht beantwortet 
werden.

Eröffnung bzw. Submission durch-
führen, Niederschrift erstellen 

Öffnung der Angebote/Submission, 
Erstellung der Niederschrift über 
die (Er)Öffnung des Angebotsver-
fahrens

Formale Prüfung der Angebote Formale Prüfung der Angebote 
Prüfung der Eignung der Bieter



ALT NEU Anmerkungen
Nachforderung von Erklärungen 
und Nachweisen im Bedarfsfall 

Nachforderung von Unterlagen 

Rechnerische Prüfung der Angebo-
te 

Prüfung der Angebote auf rechneri-
sche Richtigkeit (soweit technisch 
möglich und nicht durch ein exter-
nes Architektur-/Planungsbüro 
übernommen)

Teilweise ist die rechneri-
sche Prüfung durch die 
Vergabestelle technisch 
nicht möglich (zB. bei 
GAEB Leistungsverzeich-
nissen in einem d83-For-
mat).

Fachtechnische Prüfung der Ange-
bote in Abstimmung mit dem jewei-
ligen Mandatierenden 

Die fachliche Prüfung 
kann durch die Vergabe-
stelle nicht durchgeführt 
werden. Das ist immer 
Aufgabe der Fachämter. 
Dazu zählen auch die Prü-
fung der Fa-
brikatsangaben sowie von 
evt. eingereichten Neben-
angeboten. 

Eignungsnachweise anfordern, so-
fern zunächst nur Eigenerklärung 
vorlag 

Punkt ist bereits an ande-
rer Stelle erwähnt (Prü-
fung der Eignung der Bie-
ter, Nachforderung von 
Unterlagen).

Auszug aus dem Gewerbezentral-
register anfordern (bei Überschrei-
tung der Wertgrenze, derzeit 
30.000€) 

Anforderung des Auszuges aus 
dem Wettbewerbsregister

Abschließende Qualifikation der 
Bieter prüfen 

Kann entfallen; ist bereits 
geregelt unter Prüfung der 
Eignung der Bieter

Erstellung Vergabevorschlag Erstellung der Vergabedokumenta-
tion mit Vergabevorschlag (fachli-
che Auswertung der Angebote so-
wie Wertung der Angebote, wenn 
der Preis nicht das alleinige Zu-
schlagskriterium ist, erfolgt durch 
das Fachamt)

Die Vergabestelle doku-
mentiert das gesamte Ver-
gabeverfahren. Die Doku-
mentation der fachlichen 
und rechnerischen Prü-
fung wird durch die 
Fachämter erstellt. 

Präventivprüfung Rechnungsprü-
fungsamt (bei Überschreitung der 
Wertgrenze, derzeit 50.000€) ab-
warten 

Weiterleitung der Vergabeunterla-
gen an das Rechnungsprüfungs-
amt (ab einer Auftragssumme in 
Höhe von netto TEUR 50) und Be-
antwortung von Rückfragen

Klarstellung, dass die Ver-
gabestelle für die Weiter-
leitung der zu prüfenden 
Unterlagen an das Rech-
nungsprüfungsamt zustän-
dig ist. 

Genehmigung der Zuschlagsent-
scheidung einholen 

Die Zuschlagserteilung er-
folgt durch das Fachamt. 

Im Bedarfsfall Aufhebung des Ver-
gabeverfahrens 

ggf. Aufhebung des Vergabever-
fahrens

Fertigung/Versand der Absage-
schreiben und des Auftragsschrei-
bens 

Absageschreiben an die unterlege-
nen Bieter. 

Die Zuschlagserteilung er-
folgt durch das Fachamt. 

Vergabevermerk erstellen/forts-
chreiben 

Kann entfallen. Ist bereits 
geregelt unter Erstellung 
Vergabevermerk mit Ver-
gabevorschlag. 

Im Bedarfsfall Beschwerden bear-
beiten, Nachprüfungsverfahren be-
gleiten, evtl. Prozessvertretung im 
Klagefall 

Bearbeitung von Beschwerden und 
Rügen der Bieter, Begleitung von 
Nachprüfungsverfahren

Die Vergabestelle kann ei-
ne Prozessvertretung 
nicht übernehmen. 

Statistiken erstellen Anmeldung der Vergaben bei der 
Statistik nach der VergStatVO



ALT NEU Anmerkungen
Öffentlich–rechtliche Vereinbarung 
fortschreiben (in Abstimmung der 
Vertragsparteien) 

Fortschreibung der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung über die Ein-
richtung einer zentralen Vergabe-
stelle (in Abstimmung der Vertrags-
parteien)

Kostenerstattung Muss entfallen. Die Ermitt-
lung der Kostenerstattung 
ist nicht Aufgabe der Ver-
gabestelle sondern der 
Verwaltung der Gemeinde 
Zeuthen. 

Aufbau und Pflege einer Bieterda-
tenbank

Aufbau und Pflege einer Bieterda-
tenbank

Vergabestelle ist Anlaufstelle für 
Fragen der Fachämter einschließ-
lich Erstellung von Leitfäden und 
Rechenschaftsberichte

Erstellung des halbjährlichen Tätig-
keitsberichts

Beratung der Fachämter 
wurde als separater Punkt 
aufgenommen. 

Erstellung und Weiterentwicklung 
von im Vergabeprozess zu verwen-
denden Dokumenten
Schulung der Fachämtern im Ver-
gaberecht (bei Bedarf)

Die Reihenfolge der Punkte wird Abstimmung über die einzelnen Themen angepasst. 


